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Gutachterliche Kurzstellungnahme über die Emissionen und Immissionen (Staub + 
Staubinhaltstoffe) durch die Erweiterung der Halde am Standort Philippsthal Phase 2 
 

 

Sehr geehrte Frau Poppitz, sehr geehrte Damen und Herren,  

im Folgenden nehmen wir Stellung zu den Anmerkungen/Nachforderungen zum Band 3.22E2 
Staubimmissionen im Schreiben vom 13.07.2021 des Regierungspräsidiums Kassel zur „Gutachter-
liche Kurzstellungnahme über die Emissionen und Immissionen (Staub + Staubinhaltsstoffe) durch 
die Erweiterung der Halde am Standort Philippsthal Phase 2“ vom 12.05.2021 /1/.  

Rückstandsmenge 

„Grundlage der vorliegenden Kurzstellungnahme des Bandes 3.22E2 ist die „Gutachterliche 
Stellungnahme über die Emissionen und Immissionen (Staub) durch die Erweiterung der Halde am 
Standort Hattorf Anpassung an das neue technische Konzept“ vom 18.04.2018. Diese geht von einer 
aufzuhaldenden Rückstandsmenge von jährlich ca. 6,8 Mio. t aus. Für die Staubimmissions-
betrachtung ist nunmehr aber eine jährliche Rückstandsmenge von 7,6 Mio. t/a zugrunde zu legen. 
Die „Gutachterliche Kurzstellungnahme über die Emissionen und Immissionen (Staub + 
Staubinhaltstoffe) durch die Erweiterung der Halde am Standort Philippsthal Phase 2“ vom 
12.05.2021 der TÜV NORD Umweltschutz GmbH & Co. KG ist entsprechend zu überarbeiten.“  

 

In der genannten Stellungnahme gibt es zur Berücksichtigung der Aufhaldungsmenge folgende 
Ausführung: 

„In der folgenden Tabelle sind die eingesetzten Schüttgüter und die Eingangsparameter für die 
Ermittlung der Staubemissionen zusammengefasst. Gemäß Betriebsbeschreibung gehen wir davon 
aus, dass die zukünftig geplante Auslegung theoretisch eine maximale Aufhaldungsmenge von 
10.920.000 t/a ermöglichen würde. Dem liegt ein maximal möglicher Durchsatz von 1.400 t/h und 
eine Betriebszeit von 7.800 h/a zugrunde. Die Berücksichtigung dieser maximalen 
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Durchsatzmenge und maximalen Betriebszeit für die Berechnung der Staub-Immissionen 
stellt das Worst-Case-Szenario dar. Eine geringere jährliche Aufhaldungsmenge führt zu 
geringeren Staubimmissionen…“ 

Die zukünftig geplante jährliche Rückstandsmenge von 7,6 Mio. t/a ist in der vorliegenden 
Stellungnahme bereits berücksichtigt und Bedarf an diesem Punkt keiner Anpassung. 

 

Überschreitung Immissionswerte 

„Die an das Vorhaben angrenzenden Bereiche, bei denen allein durch die Zusatzbelastung es zu 
Überschreitungen von Immissionswerten kommen könnte (vgl. Abb. 6 Jahresmittelwert der 
Immissionszusatzbelastung von Staubniederschlag bzw. Abb. 8) sind im Detail zu betrachten. Es 
sind analog zu Band 3.12 Abb. 23, 24 der RBP - Antragsunterlagen der Haldenerweiterung 
Wintershall für den Nahbereich Angaben zu machen. Soweit auf Grundstücken anderer Eigentümer 
eine Immissionswertüberschreitung droht, ist analog Band 3.12 Kap. 6.11 der RBP - 
Antragsunterlagen der Haldenerweiterung Wintershall eine Sonderfallprüfung durchzuführen.“  

 

Der Beurteilungswert für Staubniederschlag liegt bei 0,35 g/(m2*d). Die berechnete Zusatzbelastung 
jenseits der Vorhabensgrenze (siehe Anhang, Abbildung 1, blau gestrichelte Linie) liegt zwischen 
0,376 und 4,851 g/(m2*d), so dass eine rechnerische Einhaltung des Immissionsgrenzwertes von 
0,35 g/(m2*d) nicht gegeben ist. 

Die im Rahmen der Vorbelastungsmessung /3/ ermittelten Werte liegen jedoch unter der berech-
neten Zusatzbelastung. Das gemessene Jahresmittel im Jahr 2020 am Betriebsstandort Hattorf liegt 
an den Messpunkten Philippsthal und Röhrigshof im Bereich von 0,054 bis 0,109 g/(m2*d) /2/. Im 
Ergebnis ist von einer sicheren Einhaltung des Immissionsgrenzwertes von 0,35 g/(m2*d) für die 
Staubdeposition auszugehen.  

Eine Sonderfallprüfung nach Nr. 4.3.2 d) der TA Luft ist somit nicht erforderlich. 

Der Beurteilungswert für die Cadmium-Deposition liegt bei 2 µg/(m2*d). Die berechnete 
Zusatzbelastung jenseits der Vorhabensgrenze (siehe Anhang, Abbildung 2, blau gestrichelte Linie) 
liegt zwischen 1,0 und 2,3 µg/(m2*d), so dass eine Einhaltung des Immissionsgrenzwertes von 2 
µg/(m2*d) rein rechnerisch nicht vollumfänglich gegeben ist. 

Die im Rahmen der Vorbelastungsmessung /3/ ermittelten Werte liegen jedoch unter der berech-
neten Zusatzbelastung. Im Bereich der Halde wurden Werte von 0,06 bis 0,11 µg/(m2*d) gemessen. 
Im Ergebnis ist von einer sicheren Einhaltung des Immissionsgrenzwertes von 2 µg/(m2*d) für die 
Cadmium-Deposition auszugehen. 

Eine Sonderfallprüfung nach Nr. 4.5.2 d) bzw. 4.5.3 der TA Luft ist somit nicht erforderlich. 
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Variantenbetrachtungen Abwurf / Einbau bei geringer Höhe an der westlichen Flanke  

„Neben der Variante Abwurf / Einbau bei geringer Höhe an der nördlichen Flanke und Abwurf / 
Einbau bei Plateauhöhe gegen Ende des Haldenaufbaus ist auch eine Variante Abwurf / Einbau bei 
geringer Höhe an der westlichen Flanke zu betrachten.“  

Ergebnisse Einbau bei geringer Höhe an der westlichen Flanke  

Zur Beurteilung der Zusatzbelastung erfolgt eine Gegenüberstellung der Immissionen an der nächst-
gelegenen Wohnbebauung und in zwei Schutzgebieten, die südlich des Haldenkörpers liegen, mit 
den Immissionswerten der TA Luft bzw. der 39. BImSchV.  

Grundlage der Bewertung der Zusatzbelastungen ist der Anteil an den jeweiligen Immissionswerten. 
Für die Gesamtstaub-Deposition und die Konzentrations-Zusatzbelastung von PM10 ist in der TA 
Luft ein Irrelevanzkriterium festgelegt. Es beträgt 3 % des Immissionsjahreswertes. Dies entspricht 
einer PM10-Konzentration von 1,2 μg/m³, und einer Staub-Deposition von 0,0105 g/(m² * d). Die 
Irrelevanzgrenze der TA Luft von 3 % des Immissions(grenz)wertes wird für PM2,5 sinngemäß 
angewendet. Dies entspricht eine PM2,5-Konzentration von 0,75 μg/m³. 

Hinsichtlich PM10 wird das Irrelevanzkriterium an allen Immissionsorten für das Schutzgut Mensch 
unterschritten. Am BuP_6 und BUP_7 ergibt die Berechnung eine Überschreitung des 
Irrelevanzkriteriums. Aus Sicht des Immissionsschutzes sind die Flächen der NSG für PM10 jedoch 
nicht beurteilungsrelevant.  

Für PM2,5 gilt bei sinngemäßer Anwendung des Irrelevanzkriteriums der TA Luft auf den 
Immissionsgrenzwert der 39. BImSchV, das an allen Immissionsorten das Irrelevanzkriterium 
eingehalten wird.  

Hinsichtlich Staubniederschlag wird das Irrelevanzkriterium unverändert an den westlich gelegenen 
Immissionsorten (BuP 3 Schellmühle, BuP 4 Grundmühle und BuP 5 Forsthaus) unterschritten. 
Hinsichtlich des Staubniederschlags wird das Irrelevanzkriterium an Beurteilungspunkten BUP_1, 
BUP_2, BUP_2a, BUP_6 und BUP_7 überschritten. Die Berechnung unterstellt konservativ, dass 
der Abwurf und Einbau das ganze Jahr am gleichen Ort stattfindet. Das stellt eine Annahme zur 
sicheren Seite dar. Da in Realität der Abwurf und der Einbau wandert, lässt für die Immissionsorte 
eine geringere Zusatzbelastung erwarten.  

Für die genannten Immissionsorte, an denen das Irrelvanzkriterium überschritten wird, ist eine 
Prüfung der Gesamtbelastung durchzuführen. 

Bei einer ermittelten Zusatzbelastung der Konzentration an Cadmium von weniger als 0,1% am 
Zielwert der 39. BImSchV liegen keine hinreichenden Anhaltspunkte für eine Sonderfallprüfung nach 
Nr. 4.8 TA Luft vor. Eine schädliche Umwelteinwirkung und/oder erhebliche Belästigung oder 
Nachteile können auf Basis der genannten Zusatzbelastung nicht hervorgerufen werden.  

In Bezug auf Nr. 4.5.2. TA Luft erfolgt eine Prüfung des Irrelevanzkriteriums für die Deposition von 
Cadmium. Das Irrelevanzkriterium für die Deposition von Cadmium wird an allen 
Beurteilungspunkten außer am BUP_6 eingehalten. Die Betrachtung der Gesamtbelastung ist somit 
für BUP_6 erforderlich.  
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Tabelle 1: Jahresmittelwerte der Zusatzbelastung Variante Abwurf und Einbau bei geringer Höhe an der westlichen Flanke 

Schwebstaub PM2,5 Immissions- 
wert Zusatzbelastung Relativer Fehler 

des Jahresmittel 
Absoluter Fehler 
des Jahresmittel 

Anteil am  
Immissionswert 

BuP_1, Schulstraße 20, OT Röhrigshof  < 0,1 µg/m3 0,8 % 0,000032 µg/m3 < 0,4 % 

BuP_2, Überm Graben 25, OT Röhrigshof  < 0,1 µg/m3 0,6 % 0,000037 µg/m3 < 0,4 % 

BuP_2a, Überm Graben 1, OT Röhrigshof  < 0,1 µg/m3 0,7 % 0,000035 µg/m3 < 0,4 % 

BuP_3, Schellmühle 25 µg/m3 < 0,1 µg/m3 2,1 % 0,000014 µg/m3 < 0,4 % 

BuP_4, Grundmühle  < 0,1 µg/m3 1,9 % 0,000013 µg/m3 < 0,4 % 

BuP_5, Forsthaus  < 0,1 µg/m3 1,8 % 0,000016 µg/m3 < 0,4 % 

BuP_6, NSG-West  < 0,1 µg/m3 0,2 % 0,000196 µg/m3 * 

BuP_7, NSG-Ost 5125-303  < 0,1 µg/m3 0,4 % 0,000136 µg/m3 * 

Schwebstaub PM10 
Immissions- 

wert Zusatzbelastung Relativer Fehler 
des Jahresmittel 

Absoluter Fehler 
des Jahresmittel 

Anteil am  
Immissionswert 

BuP_1, Schulstraße 20, OT Röhrigshof  0,2 µg/m3 0,8 % 0,0016 µg/m3 0,5 % 

BuP_2, Überm Graben 25, OT Röhrigshof  0,3 µg/m3 0,6 % 0,0018 µg/m3 0,8 % 

BuP_2a, Überm Graben 1, OT Röhrigshof  0,3 µg/m3 0,7 % 0,0017 µg/m3 0,8 % 

BuP_3, Schellmühle 40 µg/m3 < 0,05 µg/m3 2,1 % 0,0007 µg/m3 < 0,1 % 

BuP_4, Grundmühle  < 0,05 µg/m3 1,9 % 0,0007 µg/m3 < 0,1 % 

BuP_5, Forsthaus  < 0,05 µg/m3 1,8 % 0,0008 µg/m3 < 0,1 % 

BuP_6, NSG-West  3,2 µg/m3 0,3 % 0,0095 µg/m3 * 

BuP_7, NSG-Ost 5125-303  1,7 µg/m3 0,4 % 0,0068 µg/m3 * 

 * Die Immissionswerte für PM2,5 und PM10 sind für das Schutzgut Mensch nicht beurteilungsrelevant im NSG 
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Staubniederschlag Immissions- 
wert Zusatzbelastung Relativer Fehler 

des Jahresmittel 
Absoluter Fehler 
des Jahresmittel 

Anteil am  
Immissionswert 

BuP_1, Schulstraße 20, OT Röhrigshof  0,026 g/(m²d) 0,5 % 0,00013 g/(m²d) 7,4 % 

BuP_2, Überm Graben 25, OT Röhrigshof  0,039 g/(m²d) 0,4 % 0,00016 g/(m²d) 11,1 % 

BuP_2a, Überm Graben 1, OT Röhrigshof  0,027 g/(m²d) 0,4 % 0,00011 g/(m²d) 7,7 % 

BuP_3, Schellmühle 0,35 g/(m²d) 0,004 g/(m²d) 1,3 % 0,000055 g/(m²d) 1,1 % 

BuP_4, Grundmühle  0,004 g/(m²d) 1,2 % 0,000042 g/(m²d) 1,1 % 

BuP_5, Forsthaus  0,004 g/(m²d) 1,2 % 0,000043 g/(m²d) 1,1 % 

BuP_6, NSG-West  0,259 g/(m²d) 0,2 % 0,00052 g/(m²d) 74,0 % 

BuP_7, NSG-Ost 5125-303  0,051 g/(m²d) 0,3 % 0,00153 g/(m²d) 14,6 % 

Cadmium im Schwebstaub Immissions- 
wert Zusatzbelastung Relativer Fehler 

des Jahresmittel 
Absoluter Fehler 
des Jahresmittel 

Anteil am  
Immissionswert 

BuP_1, Schulstraße 20, OT Röhrigshof  

5 ng/m3 

8,57E-05 ng/m3 0,9 % 7,71E-07 ng/m3  < 0,1 % 

BuP_2, Überm Graben 25, OT Röhrigshof 1,30E-04 ng/m3 0,7 % 9,11E-07 ng/m3  < 0,1 % 

BuP_2a, Überm Graben 1, OT Röhrigshof 1,03E-04 ng/m3 0,8 % 8,27E-07 ng/m3 < 0,1 % 

BuP_6, NSG-West  1,41E-03 ng/m3 0,2 % 4,21E-06 ng/m3 < 0,1 % 

BuP_7, NSG-Ost 5125-303  7,25E-04 ng/m3 0,5 % 3,62E-06 ng/m3 < 0,1 % 

Cadmium im Staubniederschlag Immissions- 
wert Zusatzbelastung Relativer Fehler 

des Jahresmittel 
Absoluter Fehler 
des Jahresmittel 

Anteil am  
Immissionswert 

BuP_1, Schulstraße 20, OT Röhrigshof  

2 µg/(m²d) 

0,012 µg/(m²d) 0,5 % 0,000058 µg/(m²d) 0,6 % 

BuP_2, Überm Graben 25, OT Röhrigshof 0,017 µg/(m²d) 0,4 % 0,000068 µg/(m²d) 0,9 % 

BuP_2a, Überm Graben 1, OT Röhrigshof 0,012 µg/(m²d) 0,5 % 0,000059 µg/(m²d) 0,6 % 

BuP_6, NSG-West 0,123 µg/(m²d) 0,2 % 0,000247 µg/(m²d) 6,2 % 

BuP_7, NSG-Ost 5125-303 0,023 µg/(m²d) 0,3 % 0,000070 µg/(m²d) 1,2 % 
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Die Gesamtbelastung von Feinstaub PM10 wird gebildet aus den Ergebnissen der 
Vorbelastungsmessung, den Berechnungsergebnissen für den Immissionsbeitrag der ESTA-
Erweiterung und der berechneten Zusatzbelastung des Haldenbetriebs. Dabei können die einzelnen 
Jahresmittelwerte direkt zur Gesamtbelastung addiert werden. 

Die für die Immissionsorte ermittelte Gesamtbelastung ist in der nachfolgenden Tabelle den 
jeweiligen Immissions(grenz)werten gegenübergestellt.  

Tabelle 2:  Jahresmittelwerte der Gesamtbelastung  

Cadmium-Deposition in 
µg/(m²d) 

Beurteil
ungs- 
wert 

Messung 
/3/ 

Beitrag 
ESTA 

Zusatz-
belastung 

Gesamt-
belastung 

BuP_6, NSG-West 2 0,06 *) 0,123  0,183 

Staubniederschlag in g/(m²d) 
Beurteil
ungs- 
wert 

Messung 
/3 / 

Beitrag 
ESTA 

Zusatz-
belastung 

Gesamt-
belastung 

BuP_1, Schulstraße 20 
 

 *) 0,026  0,077 

BuP_2, Überm Graben 25  *) 0,039  0,090 

BuP_2a, Überm Graben 1 0,35 0,051 *) 0,027  0,078 

BuP_6, NSG-West   *) 0,259  0,310 

BuP_7, NSG-Ost 5125-303  *) 0,051  0,102 

*) Jahresmittelwert vernachlässigbar. 
 

Die Betrachtung der Gesamtbelastung der Deposition für Cadmium und Staubniederschlag ergibt 
die Einhaltung der Beurteilungswerte.  

Bzgl. der Bereiche die bei der Variante Abwurf und Einbau bei geringer Höhe an der westlichen 
Flanke rechnerisch für die Staubdeposition und Cadmium-Deposition den Immissionswert nicht 
einhalten (siehe Anhang, Abbildung 7 und 8) gelten die Ausführungen unter der Überschrift 
„Überschreitung Immissionswerte“ analog. 

Die Berechnungen enthalten konservative Annahmen, z.B. die theoretisch maximale 
Aufhaldungsmenge von 10.920.000 t/a (siehe auch Überschrift „Rückstandsmenge“). 
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Anhang: 
 

 
Abbildung 1: Jahresmittelwert der Immissionszusatzbelastung von Staubniederschlag durch den Haldenbetrieb in g/(m²×d), Variante Abwurf und 

Einbau bei geringer Höhe an der nördlichen Flanke 
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Abbildung 2: Jahresmittelwert der Immissionszusatzbelastung von Cadmium im Staubniederschlag durch den Haldenbetrieb in μg/(m²×d), Variante 

Abwurf und Einbau bei geringer Höhe an der nördlichen Flanke 
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Abbildung 3: Jahresmittelwert der Immissionszusatzbelastung (Konzentration) von PM2,5 durch den Haldenbetrieb in µg/m³, Variante Abwurf und 
Einbau bei geringer Höhe an der westlichen Flanke 
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Abbildung 3: Jahresmittelwert der Immissionszusatzbelastung (Konzentration) von PM10 durch den Haldenbetrieb in µg/m³, Variante Abwurf und 
Einbau bei geringer Höhe an der westlichen Flanke 
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Abbildung 4: Jahresmittelwert der Immissionszusatzbelastung von Staubniederschlag durch den Haldenbetrieb in g/(m²d),  
Variante Abwurf und Einbau bei geringer Höhe an der westlichen Flanke 
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Abbildung 5: Jahresmittelwert der Immissionszusatzbelastung (Konzentration) von Cadmium im Schwebstaub durch den 
Haldenbetrieb in ng/m³, Variante Abwurf und Einbau bei geringer Höhe an der westlichen Flanke 
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Abbildung 6: Jahresmittelwert der Immissionszusatzbelastung von Cadmium im Staubniederschlag durch den Haldenbetrieb in 

µg/(m²d), Variante Abwurf und Einbau bei geringer Höhe an der westlichen Flanke 
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Abbildung 7: Jahresmittelwert der Immissionszusatzbelastung von Staubniederschlag durch den Haldenbetrieb in g/(m²d),  

Variante Abwurf und Einbau bei geringer Höhe an der westlichen Flanke - Nahbereich 
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Abbildung 8: Jahresmittelwert der Immissionszusatzbelastung von Cadmium im Staubniederschlag durch den Haldenbetrieb in 

µg/(m²d), Variante Abwurf und Einbau bei geringer Höhe an der westlichen Flanke – Nahbereich 
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Anlage: Bestimmung eines repräsentativen Jahres nach VDI-Richtlinie 3783 Blatt 20 für 
Ausbreitungsrechnungen nach TA Lauft für die DWD-Station Frankenberg-Geismar 

 



 

 

 
Akkreditiert für die Bereitstellung meteorologischer Daten für Ausbreitungsrechnungen nach TA Luft nach 

VDI-Richtlinie 3783 Blatt 20 
 

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 akkreditiertes Prüflaboratorium. 
Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren. 
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 Aufgabenstellung 

Der Auftraggeber plant Ausbreitungsrechnungen nach TA Luft unter Verwendung der meteorologischen Da-

ten der Station Frankenberg-Geismar in Hessen. 

Die TA Luft sieht vor, meteorologische Daten für Ausbreitungsrechnungen von einer Messstation (Bezugs-

windstation) auf einen Anlagenstandort (Zielbereich) zu übertragen, wenn am Standort der Anlage keine 

Messungen vorliegen. 

Dabei ist zu ermitteln, welches Jahr für die Messdaten der ausgewählten Bezugswindstation repräsentativ 

für einen größeren Zeitraum ist. Dies geschieht im Rahmen des vorliegenden Dokuments unter Beachtung 

der Regelungen in VDI-Richtlinie 3783 Blatt 20 [1]. 
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 Beschreibung der Wetterstation 

Die Station Frankenberg-Geismar befindet sich zwischen den Ortschaften Geismar und Ellershausen, etwa 

900 m nordöstlich vom Ortsrand Geismars entfernt und ca. 700 m westlich vom Ortsrand Ellershausens. 

 

Abbildung 1: Lage der ausgewählten Station 

In der folgenden Tabelle sind die Koordinaten der Wetterstation angegeben. Sie liegt 392 m über NHN. Der 

Windgeber war während des hier untersuchten Zeitraumes in einer Höhe von 12 m angebracht. 
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Tabelle 1: Koordinaten der Wetterstation 

Geographische Länge: 8,8769° 

Geographische Breite: 51,0806° 

 

Die Umgebung der Station ist durch landwirtschaftliche Nutzung geprägt. Nordwestlich finden sich auch ei-

nige Bauminseln. 

Das folgende Luftbild verschafft einen detaillierten Überblick über die Nutzung um die Wetterstation. 

 

Abbildung 2: Luftbild mit der Umgebung der Messstation 

Orographisch ist das Gelände, auch im weiteren Umkreis, nur schwach gegliedert. Es ist von allen Richtungen 

eine ungestörte Anströmung möglich. Die nachfolgende Abbildung verschafft einen Überblick über das Relief. 
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Abbildung 3: Orographie um den Standort der Wetterstation 
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 Bestimmung eines repräsentativen Jahres 

Neben der räumlichen Repräsentanz der meteorologischen Daten ist auch die zeitliche Repräsentanz zu prü-

fen. Bei Verwendung einer Jahreszeitreihe der meteorologischen Daten muss das berücksichtigte Jahr für 

den Anlagenstandort repräsentativ sein. Dies bedeutet, dass aus einer hinreichend langen, homogenen Zeit-

reihe (nach Möglichkeit 10 Jahre, mindestens jedoch 5 Jahre) das Jahr ausgewählt wird, das dem langen Zeit-

raum bezüglich der Windrichtungs-, Windgeschwindigkeits- und Stabilitätsverteilung am ehesten entspricht. 

Im vorliegenden Fall geschieht die Ermittlung eines repräsentativen Jahres in Anlehnung an das Verfahren 

AKJahr, das vom Deutschen Wetterdienst verwendet und in VDI-Richtlinie 3783 Blatt 20 [1] veröffentlicht 

wurde. 

Bei diesem Auswahlverfahren handelt es sich um ein objektives Verfahren, bei dem die Auswahl des zu emp-

fehlenden Jahres hauptsächlich auf der Basis der Resultate zweier statistischer Prüfverfahren geschieht. Die 

vorrangigen Prüfkriterien dabei sind Windrichtung und Windgeschwindigkeit, ebenfalls geprüft werden die 

Verteilungen von Ausbreitungsklassen und die Richtung von Nacht- und Schwachwinden. Die Auswahl des 

repräsentativen Jahres erfolgt dabei in mehreren aufeinander aufbauenden Schritten. Diese sind in den Ab-

schnitten 3.1 bis 3.3 beschrieben. 

  Bewertung der vorliegenden Datenbasis und Auswahl eines 
geeigneten Zeitraums 

Um durch äußere Einflüsse wie z. B. Standortverlegungen oder Messgerätewechsel hervorgerufene Unste-

tigkeiten innerhalb der betrachteten Datenbasis weitgehend auszuschließen, werden die Zeitreihen zunächst 

auf Homogenität geprüft. Dazu werden die Häufigkeitsverteilungen von Windrichtung, Windgeschwindigkeit 

und Ausbreitungsklasse herangezogen. 

Für die Bewertung der Windrichtungsverteilung werden insgesamt 12 Sektoren mit einer Klassenbreite von 

je 30° gebildet. Es wird nun geprüft, ob bei einem oder mehreren Sektoren eine sprunghafte Änderung der 

relativen Häufigkeiten von einem Jahr zum anderen vorhanden ist. „Sprunghafte Änderung“ bedeutet dabei 

eine markante Änderung der Häufigkeiten, die die normale jährliche Schwankung deutlich überschreitet, und 

ein Verbleiben der Häufigkeiten auf dem neu erreichten Niveau über die nächsten Jahre. Ist dies der Fall, so 

wird im Allgemeinen von einer Inhomogenität ausgegangen und die zu verwendende Datenbasis entspre-

chend gekürzt. 

Eine analoge Prüfung wird anhand der Windgeschwindigkeitsverteilung durchgeführt, wobei eine Aufteilung 

auf die Geschwindigkeitsklassen der TA Luft, Anhang 3, Tabelle 18 [2] erfolgt. Schließlich wird auch die Ver-

teilung der Ausbreitungsklassen im zeitlichen Verlauf über den Gesamtzeitraum untersucht. 

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen den Test auf Homogenität für die ausgewählte Station über die letz-

ten Jahre. 
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Abbildung 4: Prüfung auf vollständige und homogene Daten der Windmessstation anhand der Windrich-
tungsverteilung 

 



Projekt AKJ.20210117 

17. Februar 2021 11 / 29 

 

Abbildung 5: Prüfung auf vollständige und homogene Daten der Windmessstation anhand der Windge-
schwindigkeitsverteilung 
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Abbildung 6: Prüfung auf vollständige und homogene Daten der Windmessstation anhand der Verteilung 
der Ausbreitungsklasse 

Für die Bestimmung eines repräsentativen Jahres werden Daten aus einem Gesamtzeitraum mit einheitlicher 

Höhe des Messwertgebers vom 24.10.2012 bis zum 10.01.2021 verwendet. 

Die grau dargestellten Bereiche in Abbildung 4 und Abbildung 5 markieren Messlücken schon bei der Bestim-

mung der Windverteilung. Die zusätzlichen grauen Bereiche in Abbildung 6 bedeuten, dass es zudem Mess-

lücken bei der Bestimmung des Bedeckungsgrades gab (notwendig für die Ermittlung der Ausbreitungsklas-

sen), weshalb in all diesen Zeiträumen keine Jahreszeitreihe mit der notwendigen Verfügbarkeit von 90 % 

gebildet werden kann. Dieses Zeiträume werden auch später bei der Bestimmung des repräsentativen Jahres 

nicht mit einbezogen. 
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Wie aus den Grafiken erkennbar ist, gab es im untersuchten Zeitraum keine systematischen bzw. tendenzi-

ellen Änderungen an der Windrichtungsverteilung und der Windgeschwindigkeitsverteilung. Die Datenbasis 

ist also homogen und lang genug, um ein repräsentatives Jahr auszuwählen. 

 Analyse der Verteilungen von Windrichtung, Windgeschwindigkeit, 
Ausbreitungsklasse sowie der Nacht- und Schwachwinde 

In diesem Schritt werden die bereits zum Zwecke der Homogenitätsprüfung gebildeten Verteilungen dem χ2-

Test zum Vergleich empirischer Häufigkeitsverteilungen unterzogen. 

Bei der Suche nach einem repräsentativen Jahr werden dabei alle Zeiträume untersucht, die innerhalb des 

Gesamtzeitraumes an einem 01. Januar beginnen, am 31. Dezember desselben Jahres enden und bei denen 

ausreichend Messdaten verfügbar sind. 

Bei der gewählten Vorgehensweise werden die χ2-Terme der Einzelzeiträume untersucht, die sich beim Ver-

gleich mit dem Gesamtzeitraum ergeben. Diese Terme lassen sich bis zu einem gewissen Grad als Indikator 

dafür ansehen, wie ähnlich die Einzelzeiträume dem mittleren Zustand im Gesamtzeitraum sind. Dabei gilt, 

dass ein Einzelzeitraum dem mittleren Zustand umso näherkommt, desto kleiner der zugehörige χ2-Term (die 

Summe der quadrierten und normierten Abweichungen von den theoretischen Häufigkeiten entsprechend 

dem Gesamtzeitraum) ist. Durch die Kenntnis dieser einzelnen Werte lässt sich daher ein numerisches Maß 

für die Ähnlichkeit der Einzelzeiträume mit dem Gesamtzeitraum bestimmen. 

In Analogie zur Untersuchung der Windrichtungen wird ebenfalls für die Verteilung der Windgeschwindigkei-

ten (auf die TA Luft-Klassen, siehe oben) ein χ2-Test durchgeführt. So lässt sich auch für die Windgeschwin-

digkeitsverteilung ein Maß dafür finden, wie ähnlich die ein Jahr langen Einzelzeiträume dem Gesamtzeit-

raum sind. 

Weiterhin wird die Verteilung der Ausbreitungsklassen in den Einzelzeiträumen mit dem Gesamtzeitraum 

verglichen. 

Schließlich wird eine weitere Untersuchung der Windrichtungsverteilung durchgeführt, wobei jedoch das 

Testkollektiv gegenüber der ersten Betrachtung dieser Komponente dadurch beschränkt wird, dass aus-

schließlich Nacht- und Schwachwinde zur Beurteilung herangezogen werden. Der Einfachheit halber wird 

dabei generell der Zeitraum zwischen 18:00 und 6:00 Uhr als Nacht definiert, d.h. auf eine jahreszeitliche 

Differenzierung wird verzichtet. Zusätzlich darf die Windgeschwindigkeit 3 m/s während dieser nächtlichen 

Stunden nicht überschreiten. Die bereits bestehende Einteilung der Windrichtungssektoren bleibt hingegen 

ebenso unverändert wie die konkrete Anwendung des χ2-Tests. 

Als Ergebnis dieser Untersuchungen stehen für die einzelnen Testzeiträume jeweils vier Zahlenwerte zur Ver-

fügung, die anhand der Verteilung von Windrichtung, Windgeschwindigkeit, Ausbreitungsklasse und der 

Richtung von Nacht- und Schwachwinden die Ähnlichkeit des Testzeitraumes mit dem Gesamtzeitraum aus-

drücken. Um daran eine abschließende Bewertung vornehmen zu können, werden die vier Werte gewichtet 

addiert, wobei die Windrichtung mit 0,46, die Windgeschwindigkeit mit 0,24, die Ausbreitungsklasse mit 0,25 

und die Richtung der Nacht- und Schwachwinde mit 0,15 gewichtet wird. Die Wichtefaktoren wurden aus 

VDI-Richtlinie 3783 Blatt 20 [1] entnommen. Als Ergebnis erhält man einen Indikator für die Güte der Über-

einstimmung eines jeden Testzeitraumes mit dem Gesamtzeitraum. 
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In der folgenden Grafik ist dieser Indikator dargestellt, wobei auch zu erkennen ist, wie sich dieser Wert aus 

den einzelnen Gütemaßen zusammensetzt. Auf der Abszisse ist jeweils der Beginn des Einzelzeitraums mit 

einem Jahr Länge abgetragen. 

Dabei werden nur die Zeitpunkte graphisch dargestellt, für die sich in Kombination mit Messungen der Be-

deckung eine Jahreszeitreihe bilden lässt, die mindestens eine Verfügbarkeit von 90 % hat. Ausgesparte Be-

reiche stellen Messzeiträume an der Station dar, in denen aufgrund unvollständiger Bedeckungsdaten keine 

Zeitreihe mit dieser Verfügbarkeit zu erstellen ist (siehe oben). 

Ebenfalls zu erkennen ist der Beginn des Testzeitraumes (Jahreszeitreihe), für den die gewichtete χ2-Summe 

den kleinsten Wert annimmt (vertikale Linie). Dieser Testzeitraum ist als eine Jahreszeitreihe anzusehen, die 

dem gesamten Zeitraum im Rahmen der durchgeführten Untersuchungen am ähnlichsten ist. Dies ist im vor-

liegenden Fall der 01.01.2016, was als Beginn des repräsentativen Jahres angesehen werden kann. Die re-

präsentative Jahreszeitreihe läuft dann bis zum 31.12.2016. 
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Abbildung 7: Gewichtete χ2-Summe und Einzelwerte als Maß für die Ähnlichkeit der einzelnen Testzeit-
räume zu je einem Jahr (Jahreszeitreihe) mit dem Gesamtzeitraum 

Die zunächst mit Auswertung der gewichteten χ2-Summe durchgeführte Suche nach dem repräsentativen 

Jahr wird erweitert, indem auch geprüft wird, ob das gefundene repräsentative Jahr in der σ-Umgebung der 

für den Gesamtzeitraum ermittelten Standardabweichung liegen. Auch diese Vorgehensweise ist im Detail in 

VDI-Richtlinie 3783 Blatt 20 [1] (Anhang A3.1) beschrieben. 

Für jede Verteilung der zu bewertenden Parameter (Windrichtung, Windgeschwindigkeit, Ausbreitungs-

klasse, Richtung der Nacht- und Schwachwinde) wird die Standardabweichung über den Gesamtzeitraum 

bestimmt. Anschließend erfolgt für jeden Einzelzeitraum die Ermittlung der Fälle, in denen die Klassen der 

untersuchten Parameter innerhalb der Standardabweichung des Gesamtzeitraumes (σ-Umgebung) liegen. 
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Die Anzahl von Klassen, die für jeden Parameter innerhalb der σ-Umgebung des Gesamtzeitraumes liegen, 

ist wiederum ein Gütemaß dafür, wie gut der untersuchte Einzelzeitraum mit dem Gesamtzeitraum überein-

stimmt. Je höher die Anzahl, umso besser ist die Übereinstimmung. In Anlehnung an die Auswertung der 

gewichteten χ2-Summe wird auch hier eine gewichtete Summe aus den einzelnen Parametern gebildet, wo-

bei die gleichen Wichtefaktoren wie beim χ2-Test verwendet werden. 

In der folgenden Grafik ist diese gewichtete Summe zusammen mit den Beiträgen der einzelnen Parameter 

für jeden Einzelzeitraum dargestellt. 

 

Abbildung 8: Gewichtete σ-Umgebung-Treffersumme und Einzelwerte als Maß für die Ähnlichkeit der 
einzelnen Testzeiträume zu je einem Jahr (Jahreszeitreihe) mit dem Gesamtzeitraum 

Erfahrungsgemäß wird für das aus dem χ2-Test gefundene repräsentative Jahr vom 01.01.2016 bis zum 

31.12.2016 nicht auch immer mit dem Maximum der gewichteten σ-Umgebung-Treffersumme 
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zusammenfallen. Im vorliegenden Fall lässt sich jedoch für das repräsentative Jahr feststellen, dass 100 % 

aller anderen untersuchten Einzelzeiträume eine schlechtere σ-Umgebung-Treffersumme aufweisen. Dies 

kann als Bestätigung angesehen werden, dass das aus dem χ2-Test gefundene repräsentative Jahr als solches 

verwendet werden kann. 

 Prüfung auf Plausibilität 

Der im vorigen Schritt gefundene Testzeitraum mit der größten Ähnlichkeit zum Gesamtzeitraum erstreckt 

sich vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016. Inwieweit diese Jahreszeitreihe tatsächlich für den Gesamtzeitraum 

repräsentativ ist, soll anhand einer abschließenden Plausibilitätsprüfung untersucht werden. 

Dazu sind in den folgenden Abbildungen die Verteilungen der Windrichtung, der Windgeschwindigkeit, der 

Ausbreitungsklasse und der Richtung von Nacht- und Schwachwinden für die ausgewählte Jahreszeitreihe 

dem Gesamtzeitraum gegenübergestellt. 

 

Abbildung 9: Vergleich der Windrichtungsverteilung für die ausgewählte Jahreszeitreihe mit dem Ge-
samtzeitraum 
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Abbildung 10: Vergleich der Windgeschwindigkeitsverteilung für die ausgewählte Jahreszeitreihe mit 
dem Gesamtzeitraum 
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Abbildung 11: Vergleich der Verteilung der Ausbreitungsklasse für die ausgewählte Jahreszeitreihe mit 
dem Gesamtzeitraum 
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Abbildung 12: Vergleich der Richtungsverteilung von Nacht- und Schwachwinden für die ausgewählte 
Jahreszeitreihe mit dem Gesamtzeitraum 

Anhand der Grafiken ist erkennbar, dass sich die betrachteten Verteilungen für die ausgewählte Jahreszeit-

reihe kaum von denen des Gesamtzeitraumes unterscheiden. 

Daher kann davon ausgegangen werden, dass der Zeitraum vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016 ein reprä-

sentatives Jahr für die Station Frankenberg-Geismar im betrachteten Gesamtzeitraum vom 24.10.2012 bis 

zum 10.01.2021 ist. 
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 Beschreibung der Datensätze 

 Effektive aerodynamische Rauigkeitslänge 

 Theoretische Grundlagen 

Die Bestimmung der effektiven aerodynamischen Rauigkeitslänge wird gemäß dem DWD-Merkblatt „Effek-

tive Rauigkeitslänge aus Windmessungen“ [3] vorgenommen. Ausgangspunkt der Betrachtungen ist, dass die 

Rauigkeitsinformation über luvseitig des Windmessgerätes überströmte heterogene Oberflächen aus den 

gemessenen Winddaten extrahiert werden kann. Insbesondere Turbulenz und Böigkeit der Luftströmung tra-

gen diese Informationen in sich. 

Der Deutsche Wetterdienst stellt die zur Auswertung benötigten Messwerte über ausreichend große Zeit-

räume als 10-Minuten-Mittelwerte zur Verfügung. Unter anderem sind dies die mittlere Windgeschwindig-

keit �̅�, die maximale Windgeschwindigkeit 𝑢𝑚𝑎𝑥, die mittlere Windrichtung und die Standardabweichung der 

Longitudinalkomponente 𝜎𝑢. 

Zur Bestimmung der effektiven aerodynamischen Rauigkeit aus diesen Messwerten muss die Art des Mess-

gerätes Berücksichtigung finden, da eine Trägheit der Apparatur Einfluss auf die Dynamik der Windmessda-

ten ausübt. In diesem Zusammenhang müssen Dämpfungsfaktoren bestimmt werden, die sich für digital, 

nicht trägheitslose Messverfahren nach den Verfahren von Beljaars (Dämpfungsfaktor 𝐴𝐵) [4], [5] und für 

analoge nach dem Verfahren von Wieringa (Dämpfungsfaktor 𝐴𝑊) [6], [7] ermitteln lassen. 

Ausgangspunkt aller Betrachtungen ist das logarithmische vertikale Windprofil in der Prandtl-Schicht für 

neutraler Schichtung. Die Geschwindigkeit nimmt dann wie folgt mit der Höhe 𝑧 zu: 

  

�̅�(𝑧) =  
𝑢∗

𝜅
ln (

𝑧 − 𝑑

𝑧0
) 

  

(1) 

hierbei stellen 𝑧 die Messhöhe, 𝑧0 die Rauigkeitslänge, 𝑢∗ die Schubspannungsgeschwindigkeit, die sich aus 

𝜎𝑢 = 𝐶𝑢∗ berechnen lässt, 𝜅 ≈ 0,4 die Von-Karman-Konstante und 𝑑 = 𝐵 𝑧0 die Verdrängungshöhe dar. Im 

Folgenden seien dabei Werte 𝐶 = 2,5 (neutrale Schichtung) und 𝐵 = 6 verwendet, die in der VDI-Richtlinie 

3783, Blatt 8 [8] begründet werden. In späteren Anwendungen wird Gleichung (1) nach 𝑧0 aufgelöst. Zur 

Wahrung der Voraussetzungen dieser Theorie in der Prandtl-Schicht ergeben sich folgende Forderungen für 

die mittlere Windgeschwindigkeit �̅� und die Turbulenzintensität 𝐼: 

  

𝑢𝑖 ≥ 𝑢𝑚𝑖𝑛 = 5ms−1 

  

(2) 

und 
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𝐼 =  
𝜎𝑢

�̅�
=  

1

𝐴𝐵

𝜎𝑢,𝑚

�̅�
< 0,5 

  

(3) 

Die Forderung nach neutraler Schichtung resultiert in einer minimalen, mittleren Windgeschwindigkeit 𝑢𝑚𝑖𝑛, 

die nicht unterschritten werden sollte (2), und die Einhaltung der näherungsweisen Konstanz der turbulenten 

Flüsse, der „eingefrorenen Turbulenz“, (3). Beides wird im Merkblatt des Deutschen Wetterdienstes [3] an-

hand der Literatur begründet. Der Index „𝑚“ steht dabei für gemessene Werte und „𝑖“ bezeichnet alle Werte, 

die nach diesen Kriterien zur Mittelung herangezogen werden können. 

Das folgende Schema, das im Anschluss näher erläutert wird, zeigt den Ablauf des Verfahrens je nach ver-

wendeter Gerätetechnik. 
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Abbildung 13: Schematischer Ablauf zur Bestimmung der effektiven aerodynamischen Rauigkeit 

Im Merkblatt des Deutschen Wetterdienstes [3] stellt sich der Algorithmus zur Berechnung der effektiven 

aerodynamischen Rauigkeit über die nachfolgend beschriebene Schrittfolge dar: Zunächst müssen die Meta-

daten der Station nach Höhe des Windgebers über Grund (Geberhöhe 𝑧) und nach Art des Messverfahrens 

Analyse der Metadaten der Station 

Geberhöhe 𝑧, Typ des Messverfahrens 𝐴𝐵 𝐴𝑊 

Filterung der meteorologischen Messreihe 

�̅�𝑖  ≥  �̅�𝑚𝑖𝑛   &&   𝜎𝑢𝑚,𝑖/�̅�𝑖  < 0,5 𝐴𝐵   &&   𝑁𝐷𝐷  ≥   𝑁𝑚𝑖𝑛    

Bildung sektorieller Mittelwerte  

Turbulenzinformation 𝐼�̅̅̅�, Verfahren 
nach Beljaars 

Böenfaktoren 𝐺𝑚
̅̅ ̅̅ , Verfahren nach Ver-

kaik 

𝐼�̅�,𝐷𝐷 =  (
𝜎𝑢𝑚

�̅�
)

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

𝐷𝐷
=  

1

𝑁𝐷𝐷
∑

𝜎𝑢𝑚,𝐷𝐷,𝑖

�̅�𝐷𝐷,𝑖

𝑁𝐷𝐷

𝑖=1

 

 

𝑧0,𝐷𝐷 =  
𝑧

𝑒
(

𝐴𝐵𝐶𝜅
𝐼�̅�,𝐷𝐷

)
+  𝐵

                              

�̅�𝑚,𝐷𝐷 =  (
𝑢𝑚𝑎𝑥,𝑚

�̅�
)

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

𝐷𝐷
=  

1

𝑁𝐷𝐷
∑

𝑢𝑚𝑎𝑥,𝐷𝐷,𝑖

�̅�𝐷𝐷,𝑖

𝑁𝐷𝐷

𝑖=1

 

 

𝑧0,𝐷𝐷 =  
𝑧

𝑒
(

𝐴𝑊𝐶𝜅
�̅�𝑚,𝐷𝐷−1

 𝑢𝑥𝑐)
+  𝐵

                              

Effektive aerodynamische Rauigkeit 

𝑧0 =  ∑ ℎ𝐷𝐷

12

𝐷𝐷=1

𝑧0,𝐷𝐷  𝑚𝑖𝑡  ℎ𝐷𝐷 =  𝑁𝐷𝐷/𝑁    



Projekt AKJ.20210117 

17. Februar 2021 24 / 29 

durchsucht werden, um die Dämpfungsfaktoren 𝐴𝐵  oder 𝐴𝑊 zuzuordnen. Unter Beachtung von Gleichung 

(2) stellt man für den untersuchten Zeitraum sicher, dass mindestens 6 Werte pro Windrichtungsklasse zur 

Verfügung stehen. Ist dies nicht der Fall, reduziert man sukzessive den Schwellwert 𝑢𝑚𝑖𝑛 von 5 ms-1 auf 4 ms-

1, bis die Bedingung erfüllt ist. Eine Untergrenze des Schwellwertes von 3 ms-1, wie sie im DWD-Merkblatt 

Erwähnung findet, wird hier nicht zur Anwendung gebracht, um die Forderung nach neutraler Schichtung 

möglichst konsequent durchzusetzen. Kann man darüber die Mindestzahl von 6 Messungen pro Windrich-

tungssektor nicht erreichen, erweitert man die zeitliche Basis symmetrisch über den anfänglich untersuchten 

Zeitraum hinaus und wiederholt die Prozedur. 

Anhand der vorgefundenen Messtechnik entscheidet man, ob die gemessene Turbulenzinformation 𝐼�̅̅̅� (Ver-

fahren nach Beljaars, prioritäre Empfehlung) oder der gemessene Böenfaktor 𝐺𝑚
̅̅ ̅̅  (Verfahren nach Verkaik 

bzw. Wieringa) verwendet werden kann. Danach werden in jedem Fall sektorielle Mittelwerte für jede Wind-

richtungsklasse gebildet, entweder 𝐼𝑚,𝐷𝐷
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ für die Turbulenzinformation oder 𝐺𝑚,𝐷𝐷

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  für die Böenfaktoren. Dies 

führt dann zu jeweiligen sektoriellen Rauigkeiten 𝑧𝑜,𝐷𝐷. Aus diesen wird schließlich durch gewichtete Mitte-

lung die effektive aerodynamische Rauigkeit der Station ermittelt, wobei als Wichtefaktoren der Sektoren 

die jeweilige Häufigkeit der Anströmung aus diesem Sektor verwendet wird. 

 Bestimmung der effektiven aerodynamischen Rauigkeit im konkreten Fall 

Die effektive aerodynamische Rauigkeit musste im vorliegenden Fall für die Station Frankenberg-Geismar 

und den Zeitraum vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016 bestimmt werden. Als Messwertgeber wurde aus den 

Daten des Deutschen Wetterdienstes das System „Ultrasonic Anemometer 2D“ (Windmessung, elektr.) ent-

nommen. Damit steht zur Rauigkeitsbestimmung das Verfahren nach Beljaars zur Verfügung. Für den Para-

meter 𝐴𝐵 ergibt sich dabei ein Wert von 1. Die Von-Karman-Konstante 𝜅 wird konventionsgemäß mit 0,4 

angesetzt, weiterhin sind 𝐵 konventionsgemäß mit 6 und 𝐶 mit 2,5 angesetzt. 

Um für jeden Windrichtungssektor wenigstens sechs Einzelmessungen bei neutraler Schichtung zu erreichen, 

genügte bei einem Schwellwert 𝑢𝑚𝑖𝑛 von 5,0 ms-1 der ursprüngliche Zeitraum vom 01.01.2016 bis zum 

31.12.2016 und musste nicht ausgedehnt werden. In der nachfolgenden Tabelle sind die Anzahl der pro 

Windrichtungssektor verwendeten Einzelmessungen und die daraus ermittelten Sektorenrauigkeiten ange-

geben. 

Tabelle 2: Anzahl der Einzelmessungen und Sektorenrauigkeiten für die Station Frankenberg-Geismar 

Sektor um Anzahl der Einzelmessungen Rauigkeit im Sektor [m] 

0° 903 0,611 m 

30° 694 0,571 m 

60° 440 0,563 m 

90° 194 0,733 m 

120° 210 0,438 m 

150° 1095 0,400 m 

180° 2064 0,648 m 

210° 2480 0,639 m 

240° 1526 0,641 m 

270° 340 0,691 m 

300° 134 0,741 m 

330° 160 0,717 m 
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Abbildung 14: Verteilung der effektiven aerodynamischen Rauigkeiten auf die Windrichtungssektoren 
für die Station Frankenberg-Geismar 

Aus der mit den Anströmhäufigkeiten gewichteten Mittelung ergibt sich schließlich für die Station Franken-

berg-Geismar eine effektive aerodynamische Rauigkeit von 0,607 m. 

 Rechnerische Anemometerhöhen in Abhängigkeit von der 
Rauigkeitsklasse 

Die für Ausbreitungsrechnungen notwendigen Informationen zur Anpassung der Windgeschwindigkeiten an 

die unterschiedlichen mittleren aerodynamischen Rauigkeiten zwischen der Windmessung (Station Franken-

berg-Geismar) und der Ausbreitungsrechnung werden durch die Angabe von 9 Anemometerhöhen in der 

Zeitreihendatei gegeben. 
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Je nachdem, wie stark sich die Rauigkeit an der ausgewählten Bezugswindstation von der für die Ausbrei-

tungsrechnung am Standort verwendeten Rauigkeit unterscheiden, werden die Windgeschwindigkeiten im-

plizit skaliert. Dies geschieht nicht durch formale Multiplikation aller Geschwindigkeitswerte mit einem ge-

eigneten Faktor, sondern durch die Annahme, dass die an der Bezugswindstation gemessene Geschwindig-

keit nach Übertragung an die EAP dort einer größeren oder kleineren (oder im Spezialfall auch derselben) 

Anemometerhöhe zugeordnet wird. Über das logarithmische Windprofil in Bodennähe wird durch die Ver-

schiebung der Anemometerhöhe eine Skalierung der Windgeschwindigkeiten im berechneten Windfeld her-

beigeführt. 

Die aerodynamisch wirksame Rauigkeitslänge an der Bezugswindstation Frankenberg-Geismar wurde nach 

dem im Abschnitt 4.1.2 beschriebenen Verfahren berechnet. Für Frankenberg-Geismar ergibt das im betrach-

teten Zeitraum vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016 einen Wert von etwa 0,607 m. Daraus ergeben sich die 

folgenden, den Rauigkeitsklassen der TA Luft zugeordneten Anemometerhöhen. Das Berechnungsverfahren 

dazu wurde VDI-Richtlinie 3783 Blatt 8 [8] entnommen. 

Tabelle 3: Rechnerische Anemometerhöhen in Abhängigkeit von der Rauigkeitsklasse für die Station 
Frankenberg-Geismar 

Rauigkeitsklasse [m]: 0,01 0,02 0,05 0,10 0,20 0,50 1,00 1,50 2,00 

Anemometerhöhe [m]: 4,0 4,0 4,0 4,2 6,2 10,6 16,5 21,6 26,2 

 

Um für die Station Frankenberg-Geismar vollständige Stabilitätsinformationen ableiten zu können, wurde auf 

die Station Fritzlar (Flugplatz) als Lieferant der Bedeckungsinformationen zurückgegriffen. Diese Station liegt 

in der Nähe und zusammen mit Frankenberg-Geismar einem meteorologisch homogenen Gebiet, um nach 

VDI-Richtlinie 3783 Blatt 20 [1] Abschnitt 7.1 die Bedeckungsinformationen verwenden zu können. 

 

 Ausbreitungsklassenzeitreihe 

Aus den Messwerten der Station Frankenberg-Geismar für Windgeschwindigkeit, Windrichtung und Bede-

ckung wurde eine Ausbreitungsklassenzeitreihe gemäß den Vorgaben der TA Luft in Anhang 3 Ziffer 8 [2] 

erstellt. Die gemessenen meteorologischen Daten werden als Stundenmittel angegeben, wobei die Windge-

schwindigkeit vektoriell gemittelt wird. Die Verfügbarkeit der Daten soll nach TA Luft mindestens 90 % der 

Jahresstunden betragen. Im vorliegenden Fall wurde eine Verfügbarkeit von 91 % bezogen auf das repräsen-

tative Jahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016 erreicht. 

Die rechnerischen Anemometerhöhen gemäß Tabelle 3 wurden im Dateikopf hinterlegt. 
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 Zusammenfassung 

Als repräsentatives Jahr für die Station Frankenberg-Geismar wurde aus einem Gesamtzeitraum vom 

24.10.2012 bis zum 10.01.2021 das Jahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016 ermittelt. 
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 Prüfliste für die Übertragbarkeitsprüfung 

Die folgende Prüfliste orientiert sich an Anhang B von VDI-Richtlinie 3783 Blatt 20 [1] und soll bei der Prüfung 

des vorliegenden Dokuments Hilfestellung leisten. 

 

Abschnitt in 
VDI 3783 
Blatt 20 

Prüfpunkt Entfällt Vorhanden Abschnitt/ 
Seite im 
Dokument 

6.4 Repräsentatives Jahr 

 Bei Auswahl eines repräsentativen Jahres: 
Auswahlverfahren dokumentiert und dessen  
Eignung begründet 

  3.2 / 13 

 Bei Auswahl eines repräsentativen Jahres: 
Angabe, ob bei Auswahl auf ein Kalenderjahr 
abgestellt wird oder nicht (beliebiger Beginn der 
Jahreszeitreihe) 

  3.2 / 13 

 Bei Auswahl eines repräsentativen Jahres: 
Messzeitraum mindestens 5 Jahre lang und bei 
Bearbeitungsbeginn nicht mehr als 15 Jahre 
zurückliegend 

  3.1 / 9 

7.1 Erstellung des Zieldatensatzes 

 Anemometerhöhen in Abhängigkeit von den 
Rauigkeitsklassen nach TA Luft in Zieldatensatz 
integriert  

  4.2 / 25 

 Bei Verwendung von Stabilitätsinformationen, 
die nicht an der Bezugswindstation gewonnen 
wurden: Herkunft der Stabilitätsinformationen 
dokumentiert und deren Eignung begründet 

  4.2 / 25 
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